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§ 91 FPG Geltungsbereich der
Fremdenpässe

 FPG - Fremdenpolizeigesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.12.2025

1. (1)Fremdenpässe werden mit einem Geltungsbereich für alle Staaten der Welt ausgestellt, es sei denn, dass ein

eingeschränkter Geltungsbereich beantragt wird. Der Geltungsbereich eines Fremdenpasses wird auf Antrag

erweitert oder eingeschränkt.

2. (2)Der Geltungsbereich eines Fremdenpasses umfasst keinesfalls jenen Staat, dessen Staatsangehöriger der

Fremde ist; im Fall der Staatenlosigkeit, mit Ausnahme der Fälle des Abs. 3, nicht jenen Staat, in dem der Fremde

seinen früheren gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

3. (3)Der Geltungsbereich eines Fremdenpasses kann in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen aus

humanitären Gründen im Fall der Staatenlosigkeit auch jenen Staat umfassen, in dem der Fremde seinen

früheren gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
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